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Überprüfung des Frauenförder- und Gleichstellungsplanes der Stadtverwaltung Lampert-
heim für die Jahre 2021-2026 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Aktualisierung der Zielvorgaben für 
den gegenwärtig gültigen (2021–2026) Frauenförder- und Gleichstellungsplan. 
 
Sachdarstellung: 
Der aktuelle Frauenförder- und Gleichstellungsplan für die Stadt Lampertheim wurde am 
25.02.2021 für die Jahre 2021-2026 beschlossen. Grundlage für den Frauenförder- und Gleich-
stellungsplan ist das Hessische Gleichberechtigungsgesetz (HGIG). Ziele des Gesetzes sind die 
Verwirklichung der Chancengleichheit von Frauen und Männern, die Verbesserung der Verein-
barkeit von Familie und Beruf für Frauen und Männer sowie die Beseitigung bestehender Unter-
repräsentanz von Frauen im öffentlichen Dienst. 
 
Nach § 6 Abs. 7 HGlG ist der Frauenförder- und Gleichstellungsplan nach drei Jahren zu über-
prüfen und der aktuellen Entwicklung anzupassen. Insbesondere die Überprüfung bestehender 
Unterrepräsentanz und die damit korrespondierenden Zielvorgaben sind anzupassen. 
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